
· ~ .. 

4998 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 5. April 1995 betreffend das 
Strukturanpassungsgesetz 

Abänderungen gegenUber dem Gesetzentwurf in 149 der Beilagen 

Der Natfonalrat hat anläßlich der Beschlußfassung im Gegenstand 
gegenUber dem Gesetzentwurf in 149 der Beilagen zu den Stenographischen 
Protoko 11 en des Nat i ona 1 rates I XIX. GP, fo 1 gende Abänderungen 
beschlossen: 

1. Im Geserzesur.el werden nach den \Vorten "das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953." 

die Worte "das BundesgesetzBGBl. Nr. 612/1983. das Beatnren-Kranken- undUnfallver
sicherungsgesetz." eingefügt. 

1.. Im Art. XV Z 10. treten im §14 Abs. 1 an die Stelle des 
vorletzten Satzes folgende Bestimmungen: 

"§ 10 Abs. 1 bis 3 und § 16 Abs. 1 sind anzuwenden. Für eine 
spätere Berechnung eines Anspruches nachAbs. 7 bis 9 sind 
sowohl für die Beqri1ndung des Anspruches als auch für die 
Berechnung der Höhe der Fonzahlung alle jene Am-estätigkeiten 
heranzuziehen, für die keine Fortzahlung gebührt hat oder für 
die eine Fortzahlung zwar gebührt hat: aber gemäß Aha. 6a 
'Zurückbazahlt worden ist. 11 

(;,ht ~t~ 
. .3.. Im Art. XV Z 2 wird. dem § 14 Ahs. 2\(tolgender Halbsat:.z 

angefügt: 

"oder für die eine einmalige Entschäd.igung zwar gebührt hat 
aber gemäß Abs. 6a zurückbezahltworden is't." 
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4. Im Art. xv Z 2a
c
'Creten an die Stelle des §14Abs. 7 und. ,8 

folgende Be8'Cimmungen: 
"(6a) Hateinoberst:es Organ bereits LeistuIigen nach. den 

Abs. 1', 2 oder 3 ernalten, 50 kann es bis zu einem Monat nach 
tibernahine einer neuerlichen Funktion' nach Abs. 6 beantragen,. 
daß die bereits ausbezahlten Beträgernit Bescheid 
zurückgefordert werden. 

(7) Wird eine Amtstätiqkeit nach Aba. 1, eine 
Futiktionsausübung nach Aha. 2 oder 3, eine vergleichbare 
Funktion nach landesrec:htlichen Vorschriften oder die FunktioI 
als Mitglied des Europäischen parlaments oder als Mitglied del 
Kommission der Europäischen Un.ion beendet, ohne daß die 
Vorausse'tzunqen des Abs. 6 oder 64 weiterhinvor.l.ieqen, gilt 
folgendes: 

l. Eine allfällige Leistung nach den Abs~' 1 bis 3 ist 
4\lf Grund jener Tätigkeit zu bemessen, die zuletzt 
einen Anspruch auf eine Leistung nach den Abs. l, 2 
oder 3 begründet. 

2. let die nachZl gebührende Leistung niedriger als 
a) eine Leistung, die nach den Ahs. 1, 2 oder 3 auf 

Grund einer früheren Tätigkeit gebührt: hätte, wenn 
Abs. 6 od.er 6a nicht anzuwenden gewesen wäre oder 

b) eine d~r 111:. a vergleichbare Leistung, die nach 
landesrechtlichen Vorschriften od.er als Mitglied. 
des Europäischen Parlaments oder der Kommission 

. der EuropäiSChen t1niongebührt, 
so' gebiih:rtdie höherEf LeistunqanStelle der 

. '.' . 

niedrigeren Leistung. Kommen hiefürmehrere 
Lelstunqen in Betrach1::,; so gebührt nur die höchste 
Leistung. 

3. Begründet die zuletzt ausgeübte Tätigkeit keinen 
Anspruch a'uf eine Leistung nach den Aba. 1 i 2 oder 3, 
nach vergleichbaren landesrechtlichen VorschrifteIi 
od.er auf einE! vergleiChbare Leistung vom Europäischen 
Parlament oder der KOimliission der Europäischen Union 
und hätte auf Grund einer früheren Tätigkeit eine 
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Leistung nach den Abs. :., 2 oder 3 gebührt, wenn 
Abs. 6 oder sa\ nicht anzuwenden gewesen wäre, so 
gebührt diese Leistung. Hät-::ennach solchen früheren 

I 
Tätigkeiten mehrere Leistungen nach den Abs. 1, 2 
oder 3 gebührt, So gebUhrt nur die h~chste Leistung. 

(8) Hat ein im § LI. angeführtes oberstes Orqan bereits 
auf Grund einer früh~ren Tätigkeit· eine Leistung o.d.er 
mehrere Leistunqen n~ch denAbs. 1,2 oaa:!:' 3, nach 
vergleichbaren lande~rechtlichenVorSChriften oder. eine 
vergleichbare Leistu~9'vom Europäischen parlament oder von 
der Kommission der EkropäisChen anion erhalten, so gebÜhre 

. . I -
der numnehr.::.ge Anspruch nach den Abs. 1, 2 oder 3 
(allenfalls.in verbiidunq mit Abe. 7) nur indem Ausmaß, um 
das er .' \ . . . . 

1. die auf Grund.·der früheren Tätigkeit erhaltene 

Leistung oder I 
2. - wenn das Organ mehrere solche Leistungen erhalten 

hat - die höchJte dieser Leistungen 
betraqlich üoersteiJ. Der erste Satz ist nicht anzuwenden, 
wenn die Leistungenrlach den Ahe. 1, 2 oder 3 gemäß Abs. 6e. 
zurückbezahlt worden sind.·11 

5. Im A~. XV Z 20 lautet § 14 Abs. 11 und 12: 
. 11 (11) Bei der An~endUnq des Abs.· 8 gilt für Hitglieder 

des Nationalrates oder des Bundesrates, die berei~sauf 

Grund früherer Täti~keiten einmalige- Entschädigungennac::h 
Abs. 2 oder 3 erhalten haben und die nicht nach Abs. 6a 
zurückbezahlt wordeJ sind, für den Fall des Ents't.eh.ens 
eines neuerlichen AJspruches au: einmalige Entschädiqung 
nach Abs. 2 oder 3 f1olgendes: 
1. Von den bered ts n~ch. Abs. 2 oder 3 erhaltellen 

I 

eimnaligen Entschädigunqen ist die für das Elltste.tien 
ae~ AnsprUChes. m+gebende Dauer der FunktionSdusübung 
erneut zu·ermittea.n und. mit der für das Ent6t:ehen des 
Ansprucl'les auf' cii~' neuerliche einmalige Entschädiqunq 
nach Abs.. loder li3ma.6qebenden Dauer der 
FunktionsausUbung %usammenzuZiHilen. 
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2. Der Anspruch auf die neuerliche einmalige Entschädigunq 
nach Ahs. 2 oder 3 gebührt Ilur in dem Ausm~, um das 
sie cas gemä.ß Z 1 auf der Grund·l.age der Gesamtdauer der 
Funktionsausübung ermittelte Ausmaß abzüglic!l des 
bereits nach Ahs. 2 oder 3 erhaltenen Betrages 

übersteigt. 

(12) Für eine spätere Berechnung eines Anspruches nach 
den Ahs. 7 bis 11 sind die zum Vergleich heranzuziehenden 
Leistungen nach den Abs. 1, 2 oder 3, die das oberste 
Organ früher erhalten hat, gemäß Aba. 64 zurtickbezahlt hat 

oder - wenn Abs.6 nicht anzuwenden gewesen wär.e -
erhalten hätte sowie nach vergleichbaren landesrechtlichen 
Vorschriften oder als Mitqlied des Europäischen Parlaments 
oder a.1SMitqlied der Kommissic:in der Europäischen Union 
von diesen erhaltene Leistungen mit dem Aufwert:ungsfaktor 
zu berücksichtigen, um den sich seither die Höhe des 
Gehaltes eines Bundesbeamten des Oienststancies der 
Allgemeinen Verwaitung, lJienstklasse IX~ Gehalt:sstufe (; 
geändert hat." 

6. Im Art. X;VZ 6 lautet§47c: 
"§ 47c:.FUr die Berechnung eines Anspruches von 

Mitqliec:iern des Nationalrates unc:i des Bundesrates aUf· 
eimnaliqeEntschij,diqung (§ 14Abs. 2 und3)si:n!:i,wenn sie 
einergeset:zgebec.deIl. K6rperschaft eies Bundes vor dem 
Beginn·der XX. Legisleturperiode anqehCSren oder angehört 
haben, sowohl für d;e Begründunq eies Anspruc:hesals auch 
für die Berechnung der Höhe der einmaligen Entschädigung 
die bis zumJ1.blauf des 31. DezenWer 1994 geltenden 
vorschriftenan~~wenden.~ 

T. Nach Art. XVIa wird· folgender Art. X;Vlb eingefügt: 

"Artikel XVlb 
Änc:ierung des Beamten- Kranken~ und . 

Unfallversicherungsgesetzes 

4998/BR der Beilagen - Änderungen im Plenum NR (gescanntes Original)4 von 5

www.parlament.gv.at



.. 5 -

Das seamten-: Kranken~ und Unfallversicherungsgesetz, 

BGB1. Nr. 200/1;967)zuletztqeändert durch das 
Bundesgesetz BG,Bl. Nr. 43/1995, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs' .• 1 Z 1 lautet: 

"1. die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 

zum Bund, einem BuJaeslana; einem Gemeindeverband oder 

einer Gemeinde steJenden Dienstnehmer, soweit nicht nach 

ihren dienstrechtl~C::hen Vorschriften der Entfall ihrer 
I 

Dienstbezüge wegen ttb.rnahme einer Funktion nach dem 
Bezügsgesetz, BGB1. Nr. 273/1972, oder als Mitglied der 
Kommission der Europäischen Union vorgesehen ist;" 

, 2. N .. "h § 178 wld folgender § 179 angefügt: 

"§ 179. § 1 Al:Js: 1 Iz 1 inder Fassu1l9 des Bundesqeseztes 

BGEL Nr. XXX/1995 tritt mit 1. Mai 1995 in Kraft."" 
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